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Niederschrift über die                                                                   1/2025 

öffentliche Gemeinderatsitzung                                                 15.01.2025 

Vorsitzender Bürgermeister Markus Kleiser 

Gemeinderäte Oliver Bieber 
Torsten Herrmann  
Alexander Hug 
Oliver Kienzler 
Niklas Hug 
Magdalena Maier 
Ursula Pollmann  
Boris Rombach 
Stefan Simon   
Klaus Wangler   

Entschuldigt: 
 

Gäste: Herr Ruppel zu TOP 1 
Herr Eickmann und Herr Wittmer zu TOP 2 und 3 

Verwaltung: Andreas Müller 

Torsten Schäuble 

Protokollführerin: Sabine Kramer 

Presse: Frau Radix, Badische Zeitung 

Anzahl Zuhörer: 11 

Beginn der Sitzung: 19.00 Uhr   

Ende der Sitzung: 20.30 Uhr 

 
Tagesordnung: 
 
I. Formalien 
 1. Ladung, Anwesenheit, Beschlussfähigkeit 
 2.  Bekanntgabe von Beschlüssen aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung 
 3. Genehmigung des Protokolls vom 11.12.2024 
II. Bürgerfragestunde (Teil 1) 
III. Anträge und Vorlagen zur Beschlussfassung  

1. 4. Punktuelle Änderung des Flächennutzungsplanes der Vereinbarten 
Verwaltungsgemeinschaft Hinterzarten-�%�U�H�L�W�Q�D�X�����6�R�Q�G�H�U�E�D�X�I�O�l�F�K�H���Ä�&�D�P�S�L�Q�J�S�O�D�W�]��mit 
�)�H�U�L�H�Q�K�l�X�V�H�U�Q�³�����+�L�Q�W�H�U�]�D�U�W�H�Q�����%�U�X�G�H�U�K�D�O�G�H���± Beschluss zur frühzeitigen Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung 

2. Beratung und Beschlussfassung über den Bewirtschaftungsplan 2025 für den 
Gemeindewald 

3. Periodischer Betriebsplan für den Gemeindewald Breitnau �± Forsteinrichtungserneuerung 
zum Stichtag 01.01.2026 

4. Bauantrag Ausbau, Anbau & Einbau von 7 Wohnungen an bestehendes Wohnhaus und 
�*�D�U�D�J�H�Q���Ä�5�D�Y�H�Q�Q�D�V�F�K�O�X�F�K�W���������X�Q�G�����������³ 
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5. Beschlussfassung über den Haushalt 2025 
6. Spenden und Sponsoring �± Annahme von Spenden durch den Gemeinderat für den 

Zeitraum 01.05.2024 bis zum 31.12.2024 
 IV.  Mitteilungen der Verwaltung 
V. Anfragen der Gemeinderäte 
VI. Bürgerfragestunde (Teil 2) 

 
I.          Formalien.  
 
1.         Ladung, Anwesenheit, Beschlussfähigkeit 
 
Der Gemeinderat wurde mit Schreiben vom 08.01.2025 rechtzeitig zur Sitzung eingeladen. 
Die für die Verhandlung notwendigen Unterlagen wurden der Sitzungseinladung beigefügt.  
Es sind mehr als die Hälfte aller Mitglieder des Gemeinderates anwesend und 
stimmberechtigt; der Gemeinderat ist beschlussfähig.  
 
 
2.         Bekanntgabe von Beschlüssen aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung  
 
keine 
 
3. Genehmigung der Protokolle vom  11.12.2024 
 
Der Gemeinderat hat keine Einwendungen. Das Protokoll ist somit genehmigt. 
 
 
II.         Bürgerfragestunde (Teil 1) 
 
keine Anfragen 
 
 
III.        Anträge und Vorlagen zur Beschlussfassung   
 
TOP 1 
4. Punktuelle Änderung des Flächennutzungsplanes der Vereinbarten 
Verwaltungsgemeinschaft Hinterzarten-Breitnau, Sonderbaufläche �ÄCampingplatz mit 
Ferienhäusern �³, Hinterzarten, Bruderhalde 
Beschluss zur frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
 
Sachverhalt 
 
�'�D���G�H�U���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q���Ä�&�D�P�S�L�Q�J�S�O�D�W�]���%�•�K�O�K�R�I���P�L�W���)�H�U�L�H�Q�K�l�X�V�H�U�Q�³���L�Q���H�L�Q�L�J�H�Q���3�X�Q�N�W�H�Q���Y�R�P��
bestehenden Flächennutzungsplan abweicht, soll dieser punktuell zum 4. Mal geändert 
werden. Der Änderungsbeschluss und der Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung wurden 
bereits am 26.07.2023 gefasst. Auf die Beratungsvorlage zu dieser Sitzung des gemeinsamen 
Ausschusses der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Hinterzarten-Breitnau wird 
verwiesen. 

�,�Q���G�H�U���=�Z�L�V�F�K�H�Q�]�H�L�W���Z�X�U�G�H���G�L�H���3�O�D�Q�X�Q�J���]�X�P���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q���Ä�&�D�P�S�L�Q�J�Slatz Bühlhof mit 
�)�H�U�L�H�Q�K�l�X�V�H�U�Q�³���Y�R�U�D�Q�J�H�W�U�L�H�E�H�Q�����Z�R�P�L�W���D�X�F�K���b�Q�G�H�U�X�Q�Jen bei der 4. punktuellen Änderung des 
Flächennutzungsplanes verbunden sind. U.a. wurde das Sondergebiet im Südwesten deutlich 
verkleinert. 

Abweichend vom Entwurf für den Änderungsbeschluss ist nicht geplant, das 
Landschaftsschutzgebiet zu ändern. Derzeit soll davon ausgegangen werden, dass in eine 
�Ä�%�H�I�U�H�L�X�Q�J�V�O�D�J�H�³���K�L�Q�H�L�Q���J�H�S�O�D�Q�W werden kann. Dabei wird eine Ausnahme von der 
Landschaftsschutzgebietsverordnung angestrebt (Planung in eine Befreiungslage hinein), da 
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der Campingplatz mit Ferienhäusern als grundsätzlich vereinbar mit der 
Landschaftsschutzgebietsverordnung erscheint. Die Gründe für eine Vereinbarkeit werden 
u.a. darin gesehen, dass das Erweiterungsgebiet des Campingplatzes von drei Seiten mit 
Wald umgeben ist, die südlich des Campingplatzes bestehende Magerwiese erhalten bleibt 
und aufgewertet wird, das Baugebiet stark durchgrünt werden soll und da größere 
Grünflächen ausgewiesen werden, die den Charakter des Landschaftsbildes erhalten sollen. 
Sollte die frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange zu einer anderen 
Beurteilungslage führen, muss eine Änderung des Landschaftsschutzgebietes beantragt 
werden.  

Dies bedeutet jedoch keine zeitliche Verzögerung, da das Änderungsverfahren frühestens mit 
der Offenlage eingeleitet werden würde.  

De�U���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q���ÄCampingplatz �%�•�K�O�K�R�I���P�L�W���)�H�U�L�H�Q�K�l�X�V�H�U�Q�³���Z�L�U�G���L�P���3�D�U�D�O�O�H�O�Y�Hrfahren zur 
Flächennutzungsplanänderung aufgestellt. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach 
§ 3 Abs. 1 Baugesetzbuch und die frühzeitige Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB 
mit Scoping findet in der Zeit vom 09.12.2024 - 14.01.2025 statt.  Die Unterlagen können 
während dieser Frist auf der Homepage der Gemeinde Hinterzarten eingesehen werden 
unter:  

https://www.gemeinde-hinterzarten.de/bekanntmachungen/index.php 

Im Einzelnen wird auf die beigefügte aktualisierte  Begründung zur 4. FNP-Änderung in der 
Fassung vom 15.01.2025 und den Umweltbericht (Steckbrief)  verwiesen. Der Entwurf wird in 
der Sitzung nochmal vorgestellt. Er wurde vom Gemeinderat der Gemeinde Hinterzarten in 
der öffentlichen Sitzung vom 8. Oktober 2024 gebilligt.  

Die Verwaltung empfiehlt, mit dem beigefügten aktualisierten Entwurf die frühzeitige 
Beteiligung durchzuführen. 

Beratung 

Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßt Bürgermeister Kleiser Herrn Ulrich Ruppel vom 
Planungsbüro Ruppel und übergibt ihm das Wort. Herr Ruppel erläutert den Sachverhalt 
anhand einer Präsentation, welche dem Protokoll als Anlage 1 beigefügt ist. Die Fläche 
befindet sich auf der Gemarkung Hinterzarten. Da eine Änderung des Flächennutzungsplans 
erforderlich ist, muss auch unser Gremium und anschließend der Gemeinsame Ausschuss 
hierüber abstimmen. Seit dem Beschluss im Juli 2023 haben sich kleinere Änderungen 
ergeben. 

Der Gemeinderat hat keine weiteren Fragen. 

Beschluss: 
 
Die frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 
Baugesetzbuch mit Scoping soll gemäß dem Entwurf vom 15.01.2025 durchgeführt 
werden. Dieser Beschluss ergeht mit einer Enthaltung. 
 
 
Um 19.20 Uhr unterbricht Bürgermeister Markus Kleiser die Gemeinderatssitzung und fügt die 
Sitzung des Gemeinsamen Ausschusses ein. Um 19.25 Uhr wird die Gemeinderatssitzung 
fortgesetzt. 
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TOP 2 
Beratung und Beschlussfassung über den Forstbewirtschaftungsplan 2025 
 
Sachverhalt 
 
Die Untere Forstbehörde Breisgau-Hochschwarzwald hat uns den jährlichen 
Bewirtschaftungsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2025 übersandt. Er ist als Anlage beigefügt.  
 
Hierfür soll die Beschlussfassung nach § 51 Abs. 2 Landeswaldgesetz herbeigeführt werden. 
Andre Eickmann und Manfred Wittmer vom Fachbereich Forst werden den Plan in der Sitzung 
vorstellen. 
 
Beratung 

Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßt Bürgermeister Markus Kleiser Herrn Eickmann und 
Herrn Wittmer vom Fachbereich Forst des Landratsamts Breisgau-Hochschwarzwald und 
übergibt ihnen das Wort. Herr Eickmann stellt anhand einer Präsentation, die dem Protokoll 
als Anlage 2 beigefügt ist, den Sachverhalt dar. 

Auf Nachfrage wird erläutert, dass aufgrund von Kapazitätsproblemen bei den Unternehmern 
der geplante Hiebssatz im Zusammenhang mit Käferholz nicht wie vorgesehen durchgeführt 
werden kann. Es wird darauf hingewiesen, dass man reagieren sollte, wenn der Holzpreis 
günstig ist. Auch das Altholz sollte in die Planung einbezogen werden. Zeitlich strebt man an, 
den Holzeinschlag im Frühjahr durchzuführen, sofern es die Kapazitäten der Unternehmer 
erlauben. 

Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stimmt einstimmig dem Bewirtschaftungsplan 2025 in der vorgelegten  
Form zu.  
 
 
TOP 3  
Periodischer Betriebsplan für den Gemeindewald Breit nau �± 
Forsteinrichtungserneuerung zum Stichtag 01.01.2026 

Sachverhalt 
 
Nach § 50 Landeswaldgesetz ist für den Körperschaftswald ein periodischer Betriebsplan für 
einen Zeitraum von zehn Jahren aufzustellen. Er hat den gesamten Betriebsablauf im Hinblick 
auf die langfristigen Zielsetzungen räumlich und zeitlich zu ordnen sowie die Nutz-, Schutz- 
und Erholungsfunktionen des Waldes aufeinander abzustimmen und sie nachhaltig zu 
sichern. Er hat die nachhaltige Nutzung festzusetzen. Der periodische Betriebsplan ist von der 
Körperschaft, somit von der Gemeinde zu beschließen. 
 
Die Planung der Forsteinrichtung stellt die Arbeitsgrundlage für den Forstbetrieb in den 
kommenden 10 Jahren dar. Im Rahmen der gesetzlichen Regelungen und auf der Grundlage 
der vorhandenen Ressourcen wird die Eigentümerzielsetzung in die Planung konkreter 
forstlicher Maßnahmen umgesetzt. 
 
Der Fachbereich Forst beim Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald hat einen Vorschlag für 
die Eigentümerzielsetzung im Kommunalwald erarbeitet. Sie ist als Anlage beigefügt und wird 
in der Sitzung vorgestellt. Sie muss vom Gemeinderat beschlossen werden. 
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Beratung 

Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßt Bürgermeister Markus Kleiser Herrn Eickmann und 
Herrn Wittmer vom Fachbereich Forst des Landratsamts Breisgau-Hochschwarzwald und 
übergibt ihnen das Wort. Herr Eickmann stellt anhand einer Präsentation, die dem Protokoll 
als Anlage 3 beigefügt ist, den Sachverhalt dar. 

Im Gremium ist man von den Ausführungen beeindruckt. Man verlässt sich gerne auf die 
Fachleute und ist bisher gut mit deren Empfehlungen gefahren. Dennoch möchte man auf die 
Wichtigkeit der Jungbestandspflege hinweisen. Planerisch sollte dies so berücksichtigt 
werden, dass gegebenenfalls mehr Einnahmen erzielt werden können, sodass sich der 
Aufwand 1:1 refinanziert. Der Hiebsatz sollte nach oben angepasst werden. Zudem sollte der 
Vorrat abgebaut werden. Herr Eickmann ergänzt, dass der Zuwachs die Grundlage für den 
Hiebsatz bildet. 

Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stimmt einstimmig der vorgestellten Eigentümerzielsetzung 
Kommunalwald für die Forsteinrichtungserneuerung 2026 zu. 
 
 
TOP 4 
Bauantrag Ausbau, Anbau & Einbau von 7 Wohnungen an bestehendes Wohnhaus und 
Garagen �ÄRavennaschlucht 37 und 37/1 �³ 

Sachverhalt 
 
Für die Anwesen Ravennaschlucht 37 und 37/1 wurde beim Landratsamt ein Bauantrag 
eingereicht. Die Erläuterung der Baumaßnahmen mit Lageplan ist als Anlage beigefügt. 
 
Die Gemeinde hat über das gemeindliche Einvernehmen aus bauplanungsrechtlicher Sicht zu 
entscheiden. Bei den aufgeführten Baumaßnahmen ist hier vor allem eine Entscheidung zur 
geänderten Ausführung der Garage notwendig. Diese wurde entgegen der Baugenehmigung 
aus dem Jahr 2005 mit einem Teil außerhalb des Bebauungsplans im Außenbereich errichtet. 
Sonstige Vorhaben können im Außenbereich im Einzelfall zugelassen werden, wenn ihre 
Ausführung oder Benutzung öffentliche Belange nicht beeinträchtigt und die Erschließung 
gesichert ist. Eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange liegt insbesondere vor, wenn das 
Vorhaben den Darstellung des Flächennutzungsplans widerspricht, was hier der Fall ist. 
Insofern kann das Einvernehmen versagt werden. 
 
Die Gebäude befinden sich im Gebiet des Bebauungsplans Hirschenhof. Für diesen Teil des 
Bebauungsplans wurde ein einfacher Bebauungsplan aufgestellt, bei dem sich die 
Zulässigkeit von Bauvorhaben �± außer nach den Festsetzungen des Bebauungsplans �± nach 
§ 34 oder § 35 BauGB (Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang 
bebauten Ortsteile) richtet. Dort ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der 
baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die 
Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Die 
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt bleiben; das 
Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden. Inwieweit dies bei den weiteren Vorhaben der Fall 
ist, ist schwierig zu beurteilen. Bei Beschluss des Bebauungsplans 1996 war dieser Teil des 
Plangebiets weitgehend bebaut. Eine große Veränderung hat sich nicht ergeben. 
 
Beratung 
 
Bürgermeister Markus Kleiser übergibt Andreas Müller das Wort. Andreas Müller geht auf die 
Problematik des Bauantrages ein und erläutert diese ausführlich. 
 
Auf Nachfrage erklärt Andreas Müller, dass die Garage, welche über der Baugrenze liegt, sich 
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auf dem eigenen Grundstück befindet. Allerdings befindet sich dieser Teil im 
Landschaftsschutzgebiet. Weiter erklärt er, dass im schlimmsten Falle ein Rückbau verfügt 
werden könnte, evtl. ist auch eine Bebauungsplanänderung notwendig. Eine Abstimmung 
zwischen Landratsamt, Architekt und Gemeinde muss erfolgen.  
Man möchte sich im Gremium nicht querstellen, gegen Sachen, die bereits da sind. Allerdings 
kann man dem Antrag nicht pauschal zustimmen, da es zu viele einzelne offene Punkte sind.  
 
Beschluss: 
 
Für den Bauantrag Ausbau, Anbau & Einbau von 7 Wohnungen an bestehendes 
�:�R�K�Q�K�D�X�V�� ���� �*�D�U�D�J�H�Q�� �Ä�5�D�Y�H�Q�Q�D�V�F�K�O�X�F�K�W�� ������ �X�Q�G�� ���������³�� �Z�L�U�G�� �G�D�V�� �J�H�P�H�L�Q�G�O�L�F�K�H��
Einvernehmen nicht erteilt. Dieser Beschluss ergeht einstimmig.  
 
 
TOP 5 
Beschlussfassung über den Haushalt 2025 
 
Sachverhalt 
 
Ergebnishaushalt: 
 
In der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 20.11.2024 wurde der Haushaltsplan 2025 
eingebracht und in der Sitzung vom 11.12.2024 wurde der Haushaltplan beraten. Die in der 
Beratungssitzung vorgeschlagenen und beschlossenen Änderungen wurden eingearbeitet. 
Weitere Änderungsanträge wurden keine eingebracht. Das veranschlagte ordentliche 
Ergebnis liegt somit bei -256�����������¼��  
 
Investitionen: 
 
Für Investitionen im Finanzhaushalt 2025 wurden in der Sitzung am 11.12.2024 folgende 
Ansätze abgestimmt. 
 

Anmeldung 
von    Summe 

Ausgaben  
Summe 

Einnahmen 
fin. Ausw. 

ErgHh 

FFW FFW Gerätehaus 800.3�������¼ 604.3�������¼ - 

  Systemtrenner für GW �������������¼   - 

  Tragegestell Beleuchtung  �������������¼ �������������¼ - 

  Dachsanierung 
Buswartehäusle Schule ���������������¼   - 

KuS Beschallungsanlage ���������������¼   0 

  Induktionsherd �������������¼   - 

  LED Beleuchtung ���������������¼ 33.0�������¼ + 

Abwasser Invest Hinterzarten ���������������¼ ���������������¼ 0 

  Eigenkontrollverordnung �����������������¼ �����������������¼ 0 

  Abwasserbeiträge   63.���������¼ 0 

Wasser Erweiterung der Wasservers. �����������������¼ �����������������¼ 0 

  Druckminderer �����������������¼     

  Wasserbeiträge   130.000 �¼ 0 

Rathaus PV Anlage ���������������¼   + 

Kurbetrieb Basis Radwegenetz �������������¼   - 

  Wegweiser  �������������¼   - 

  Brücke Ravennaschlucht 4�������������¼   - 
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Im Finanzhaushalt steht ein Saldo von Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit in Höhe von 58.600 �¼��zur Verfügung. Die Einnahmen aus 
Investitionstätigkeit sind mit 1.199.6�������¼ und die Ausgaben für Investitionstätigkeiten mit 
2.036.0�������¼���H�L�Q�J�H�S�O�D�Q�W�����'�L�H�V���H�U�J�L�E�W���H�L�Q���)�L�Q�Dnzierungsmitteldefizit von 788.0�������¼����
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind mit 839.6�������¼���Y�H�U�D�Q�V�F�K�O�D�J�W�����$�X�V�J�D�E�H�Q���]�X�U��
Tilgung laufender Kredite i.H.v. 145.000 �¼. Dies ergibt eine Änderung des 
Finanzmittelbestandes zum Jahresende i.H.v. - 93.400 �¼�� 
 
Gedeckt ist dieser durch den Kassenbestand zum 01.01.2025 i.H.v. 69.075,24 �¼���X�Q�G���D�X�V��
Forderungen aus dem Jahr 2024 eingegangenen Zahlungen zu Beginn des Jahres 2025 i.H.v. 
17.402,66 �¼�� 
 
Die in 2024 genehmigte Kreditaufnahme musste wie schon in 2023 nicht getätigt werden, was 
der geplanten Kreditaufnahme für 2025 entgegenkommt. 
 
Mittelfristige Finanzplanung: 
 
Die mittelfristige Finanzplanung ist im neuen Kommunalen Haushaltsrecht ein wichtiges 
Instrument, um den finanziellen Rahmen in den kommenden Jahren abzustecken bzw. die 
geplante Entwicklung und den Finanzbedarf darzustellen. Neben den laufenden Einnahmen 
(die größtenteils durch die Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung vom 
Bundesministerium für Finanzen vorgegeben werden) und Aufwendungen, werden hier auch 
die absehbaren (Groß-)Investitionen abgebildet. 
Die Mittelfristige Finanzplanung im Detail ist als Anlage beigefügt. Sie zeigt zum einen, dass 
auf Grund der Investitionen im Bereich Wasserversorgung und der Gebäudesanierung weitere 
Kreditaufnahmen notwendig sein werden, zum anderen aber auch dass der Ergebnishaushalt 
in der Lage ist finanzielle Mittel über diesen Betrag der Abschreibungen hinaus zu erzielen. 
An dieser Entwicklung muss weiterhin gearbeitet werden, um eine solide Haushaltslage auf 
Dauer zu erreichen.  
 
Die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden mit Aufnahme der Kredite 2025 
und der Stellenplan 2025 sind ebenfalls als Anlage beigefügt. 
 
Beratung 
 
Bürgermeister Markus Kleiser erläutert den Sacherhalt.  

Im Gremium stellt man fest, dass sich im Stellenplan ein Fehler eingeschlichen hat. 2022 ist 
die A12-Stelle voll besetzt und 2023 mit 1,6. Der Stellenplan wird  nach tatsächlichen 
Besetzungen und Jahren  korrigiert 
 
Beschluss: 
 
Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit 
 
1. Im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen: 
 

    Euro 

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 6.302.600 
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 6.558.600 
1.3 Ordentliche Ergebnis (Saldo 1.1 und 1.2) -256.000 
1.4 Abdeckung aus Fehlbeträgen vom Vorjahr von 0 
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis Saldo aus 1.3 und 1.4) -256.000 
1.6 Gesamtbetrag der Außerordentlichen Erträge von 0 
1.7 Gesamtbetrag der Außerordentlichen Aufwendungen von 0 
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) 0 
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1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.5 und 1.8) -256.000 
 
 
2.  Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen: 
 

    Euro 
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 5.876.500 
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 5.824.900 
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo 

aus 2.1 und 2.2) von 51.600 
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.199.600 
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 2.036.000 
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 

Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von -836.400 
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 

2.6) von -784.800 
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 836.400 
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 145.000 
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 

Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 691.400 
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des 

Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von -93.400 
 
3. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für 
 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
 (Kreditermächtigung) von                        836.400 �¼ 
 
4.  dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen     �����¼ 
 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf      500.000 
Dieser Beschluss ergeht einstimmig. 
 
TOP 6 
Spenden und Sponsoring 
Annahme von Spenden durch den Gemeinderat 

Sachverhalt 
 
Die Gemeinde hat im Zeitraum 07.05.2024 �± 31.12.2024 folgende noch nicht angenommene 
Spenden in Höhe von 3.319,00 �¼��erhalten. Für eine ordnungsgemäße Annahme der Spenden 
ist ein Gemeinderatsbeschluss erforderlich.  
 
Eine Liste mit den Spenden vom 07.05.2024 bis zum 31.12.2024 ist beigefügt 
 
Beratung 
 
Bürgermeister Kleiser erläutert den Sachverhalt. Er bedankt sich bei den Spendern. Im 
Nachgang werden sie ein Dankschreiben mit der Spendenbescheinigung erhalten.  
Seitens des Gemeinderates gibt es keine Fragen. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt einstimmig die Spenden an. 
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 IV.   Mitteilungen der Verwaltung 
 

1. Stelle Energieberater 
Auf die Ausschreibung für die Stelle des Energieberaters zusammen mit der 
Gemeinde Hinterzarten sind 7 Bewerbungen eingegangen. Diese werden nun mit 
Hinterzarten zusammen gesichtet.  
 

2. Bundestagswahl am 23.02.2025 
Das Wahllokal wird bei der Bundestagswahl am 23.02.2025 wie immer im Foyer der 
KuS sein. Durch die Fasnetveranstaltung am Vorabend der Wahl gibt es keine 
Beeinträchtigung. Lediglich der Zugang zur KuS wird über die Schule sein.  
 

3. Hinweisschilder  
Derzeit läuft eine Bestandsaufnahme der Hinweisschilder im Ort. Diese sind 
inzwischen über 30 Jahre und müssen dringend erneuert werden. Man möchte in ca. 
4-6 Wochen die Leute anschreiben, welche bisher Schilder hatten.  

 
 
V.  Anfragen der Gemeinderäte 
 

1. Wirbsteinloi pe 
Boris Rombach interessiert, wer für die drei Brücken sowie die 2-3 Sumpflöcher auf 
der Wirbsteinloipe zuständig ist. Dies wird mit einem Gespräch mit den 
Spurgerätefahrern angesprochen und geklärt. 
 

2. Haushalt �± Homepage 
Alexander Hug bittet, dass der Haushalt 2025 auf der Homepage veröffentlicht wird. 
Evtl. ersetzt dies die öffentliche Bekanntmachung.  
 

3. Weihnachs sterne 
Oliver Bieber findet die neue Weihnachtsbeleuchtung sehr schön und dankt hier allen, 
die hierzu beigetragen haben. Markus Kleiser unterstreicht die Eigenproduktion des 
Bauhofes und das schöne Ambiente.  
  

VI. Bürgerfragestunde (Teil 2) 
 

keine 
 
 
Die Protokollführerin: 

 
 

      Sabine Kramer 
 
 
Für die Richtigkeit: 
 
 
 
Markus Kleiser     Andreas Müller  Torsten Schäuble  
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Die Niederschrift des Protokolls der öffentlichen Gemeinderatssitzung Nr. 1/2025 vom 15. 
Januar  2025 wurde dem Gemeinderat in Form einer Protokollablichtung zur Kenntnis 
gegeben. 
 
Einsprachen wurden nicht   - wie folgt - erhoben. 
 
 
 
 

 



Gemeinde Hinterzarten,
Öffentliche Gemeinderatssitzung
und

Verwaltungsgemeinschaft Hinterzarten-Breitnau, 
Öffentliche Sitzung des gemeinsamen Ausschusses

15. Januar 2025

TOP 1

4. punktuelle Änderung des Flächennutzungsplanes der Vereinbarten
Verwaltungsgemeinschaft Hinterzarten-Breitnau, Sonderbaufläche
�Ä�&�D�P�S�L�Q�J�S�O�D�W�]���P�L�W���)�H�U�L�H�Q�K�l�X�V�H�U�Q�³�����+�L�Q�W�H�U�]�D�U�W�H�Q�����%�U�X�G�H�U�K�D�O�G�H

Beschluss zur frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung

___________________________________________________________________________________________________________________________

PLANUNGSBÜRO  DIPL.-ING. ULRICH  RUPPEL
STÄDTEBAU   BAULEITPLANUNG   STRUKTURPLANUNG

EICHBERGWEG 7,  79183 WALDKIRCH    
Tel:  07681/9494  E-Mail:  info@ruppel-plan.de



Raumnutzungskarte (Regionalplan)



Campingplatz Bühlhof, Luftbild



Blick zur Bruderhalde mit dem Campingplatz



Landschaftsschutzgebiet



Biotope, Schutzgebiete



Flächennutzungsplan, Bestand



FNP, Planung der 4. punktuellen Änderung, Stand: 10.07.2023



FNP, Planung der 4. punktuellen Änderung, Stand: 15.01.2025



Umweltbericht B-�3�O�D�Q���Ä�&�D�P�S�L�Q�J�S�O�D�W�]���%�•�K�O�K�R�I�«�³�����%�H�V�W�D�Q�G�V�S�O�D�Q



Campingplatz Bühlhof, Gestaltungskonzept (unverbindlich)



Campingplatz Bühlhof, Entwurf Rechtsplan (frühz. Beteiligung)



Campingplatz Bühlhof, WA, Bestand



Allgemeines Wohngebiet, neu 



Umweltbericht (Steckbrief) zur 4. FNP-Änderung



4. FNP-Änderung, Flächenbilanz



Gleichlautender Beschlussantrag zur 4. FNP-Änderung

- Gemeinderat Breitnau -
- Gemeinsamer Ausschuss der VG Hinterzarten-Breitnau -

Die frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch mit Scoping 
soll gemäß dem Entwurf vom 15.01.2025 durchgeführt 
werden. 



Folie 1

Gemeindewald 
Breitnau
Plan Forsthaushalt 2025

Zielsetzung FEE 2026

16. Januar 2025

Manfred Wittmer, André Eickmann, Forstbezirk 
Titisee-Neustadt Anlage 2 zum Protokoll vom 

15.01.2025



Ein Rückblick

16. Januar 2025 Folie 2

Manfred Wittmer, André Eickmann, Forstbezirk 
Titisee-Neustadt
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Ein Rückblick

16. Januar 2025 Folie 3

Manfred Wittmer, André Eickmann, Forstbezirk 
Titisee-Neustadt
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Ein Rückblick

16. Januar 2025 Folie 4

Manfred Wittmer, André Eickmann, Forstbezirk 
Titisee-Neustadt
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Forstwirtschaftsplan 2025

5

Richtungsweiser

�‡ Zielvereinbarung zur Forsteinrichtung 2016-2025

�‡ Planungsbrief des KFA

�‡ PEFC-Vorgaben

Foto: TN

o Klimawandel

o Sturm und Insekten

o Jagd

o Holzmarkt

o Gesellschaft

16. Januar 
2025 Manfred Wittmer, André Eickmann, Forstbezirk Titisee-Neustadt



Naturalplanung 2025

�” Planungsbrief mit waldbaulichem Fokus:
�ƒJungbestandspflege
�ƒDurchforstung
�ƒRäumung von Altholz

�” Ziel: 
�ƒRisikovorräte abbauen
�ƒBestände stabilisieren
�ƒMischung Fördern

�” Planmenge: 900 fm
�ƒ100% planmäßig

Folie 616. Januar 2025

Manfred Wittmer, André Eickmann, Forstbezirk 
Titisee-Neustadt



16. Januar 2025 Folie 7

Was können wir planmäßig tun ?
3 Möglichkeiten um dem Wald bei der Klimaadaptation zu helfen 

1. Rechtzeitige Verjüngung
von vulnerablen 
Altholzbeständen

2. Mischung und
Baumartenvielfalt
in den Jungbeständen
Und Kulturen fördern

3. Bestandespflege zur
Steigerung der Resilienz

André Eickmann, Kreisforstamt Breisgau-
Hochschwarzwald 



Folie 8

Verjüngung:
mindestens 3 besser 5
Baumarten mit min. 10% auf jeder
Fläche

1. Rechtzeitige Verjüngung
von vulnerablen 
Altholzbeständen

2. Mischung und Baumartenvielfalt in den Jungbeständen fördern



16. Januar 2025 Folie 9

Wirkung von Durchforstungen auf die 
Resilienz, den Bodenwasserhaushalt
und die Grundwasserneubildung

André Eickmann, Kreisforstamt Breisgau-
Hochschwarzwald 

3. Bestandespflege zur Steigerung der Resilienz



Wo soll der planmäßige Hieb 
statt finden?

�” Distrikt 3: Hinteres Allmend

Folie 10

�” Distrikt 2:Pflumwald 
und Stutz

�” Distrikt 8: 
Beerwald

�” Distrikt 12:
Fallerswehr

16. Januar 2025

Manfred Wittmer, André Eickmann, Forstbezirk 
Titisee-Neustadt



Wo waren wir letztes Jahr tätig?

16. Januar 2025

Manfred Wittmer, André Eickmann, Forstbezirk 
Titisee-Neustadt

Folie 11



Finanzplanung

Folie 12

Plan Holzernte

Einnahmen 68.275 �¼

Ausgaben 24.381 �¼

Ergebnis ���������������¼

Deckungsbeitrag 48 �¼��fm

16. Januar 2025

Manfred Wittmer, André Eickmann, Forstbezirk 
Titisee-Neustadt



Finanzplanung

Folie 13

Forstbetriebliche Ausgaben

Waldschutz �������������¼

Erschließung �������������¼

16. Januar 2025

Manfred Wittmer, André Eickmann, Forstbezirk 
Titisee-Neustadt



Finanzplanung

Folie 14

Geplanter Jahresabschluss 2025

Einnahmen Ausgaben Ergebnis

69.301 �¼ 35.064 �¼ 34.237 �¼

�” Fragen?

16. Januar 2025

Manfred Wittmer, André Eickmann, Forstbezirk 
Titisee-Neustadt



Zielsetzung der Forsteinrichtungserneuerung

�” 10 Jahresplanung (Vollzug, Zustand, Plan)

�” Begang aller Waldbestände 

�” Summe der Einzelplanungen ergeben Hiebssatz

�” FE setzt die Ziele der Waldbesitzerin um
�ƒNutzfunktion
�ƒSchutzfunktion
�ƒErholungsfunktion
�ƒKlimaschutzfunktion

Folie 1516. Januar 2025

Manfred Wittmer, André Eickmann, Forstbezirk 
Titisee-Neustadt



Rahmenbedingungen

�” Klassischer Nadelholzbetrieb (Anteil 91 %)

�” Seit 2018 ist der Betrieb von Käfer und 
Sturmschäden geprägt

�” Vor diesem Hintergrund spielt der Waldumbau mit 
dem Ziel der Begründung klimastabiler 
Mischbestände eine große Rolle

Folie 1616. Januar 2025

Manfred Wittmer, André Eickmann, Forstbezirk 
Titisee-Neustadt



16. Januar 2025

Manfred Wittmer, André Eickmann, Forstbezirk 
Titisee-Neustadt

Folie 17



Klimaschutz

�” Durch den hohen Anteil an Fichte ist das Risiko einer 
Borkenkäferkalamität oder eines massiven Sturmereignisses auch 
zukünftig sehr hoch �Î klimastabiler Umbau des Waldes hat Priorität!

�” Das Absenken der Risikovorräte, die konsequente Durchforstung der 
Bestände und das Einbringen neuer Baumarten steht hierbei im Fokus

�” Somit spielt die Bedeutung der Nutzung des Holzes (CO² 
Produktespeicher) eine größere Rolle als die Vorratshöhe (CO² 
Waldspeicher)

�” Da die Fichte einen hohen Anteil an stofflicher Nutzung aufweist, dient 
dies der Förderung holzbasierter Bauweise als Ersatz für 
energieintensiven Beton

Folie 1816. Januar 2025

Manfred Wittmer, André Eickmann, Forstbezirk 
Titisee-Neustadt



Ökonomie

�” Die Nutzungsmöglichkeiten des Betriebs sollten in Zeiten von guten 
Holzpreisen möglichst ausgeschöpft und hiebsreifes Holz rasch genutzt 
werden

�” Bei dem Anbau neuer Baumarten im Zuge des Waldumbaus soll auf den 
Anbau wertschaffender Baumarten geachtet werden

�” Investitionen in die Wertholzproduktion sollten auf vorhandene potentiale 
in klimastabilen Baumarten begrenzt werden (Douglasie, Tanne)

�” Ein positives betriebswirtschaftliches Ergebnis mit jährlichen 
Überschüssen sollte angestrebt werden

�” Mechanisierungspotentiale sollten ausgenutzt werden

�” Weitere Erschließung sollte hergestellt werden, wo dies der 
mechanisierten Holzernte zuträglich ist

Folie 1916. Januar 2025

Manfred Wittmer, André Eickmann, Forstbezirk 
Titisee-Neustadt



Ökologie
�” Höhere BA Vielfalt = weniger Zufällige Nutzungen +  Bodenverbesserung

�” Grundsatz: Naturverjüngung vor Pflanzung

�” Die Herstellung angepasster Wildbestände anzustreben, damit die 
Hauptbaumarten ohne Schutz verjüngt werden können

�” Der Betrieb ist bereit zur Finanzierung von Kulturen, um neue heimische 
und nichtheimische Baumarten in den Wald einzubringen 

�” Potentielle Alt- und Totholzgruppen und Ökokontomaßnahmen sollen in 
einer Potentialplanung erfasst werden

Folie 2016. Januar 2025

Manfred Wittmer, André Eickmann, Forstbezirk 
Titisee-Neustadt



Soziales

�” In Bereichen verstärkter Erholungsnutzung sollen ansprechende, stufige 
Waldbilder oder Ausblicke entstehen + Lbh bei Pflanzungen 

�” Der Wegestandard und Wegezustand sollte in diesen Bereichen 
überdurchschnittlich sein

�” Die Gemeinde ist bereit in Erholungseinrichtungen und die Wegepflege zu 
investieren

Folie 2116. Januar 2025

Manfred Wittmer, André Eickmann, Forstbezirk 
Titisee-Neustadt



Leitbild

�” Der Waldumbau ist oberstes Ziel der Forsteinrichtungserneuerung

�” Nutzung vorhandener Risikovorräte um Pflanz- und Pflegemaßnahmen zu 
finanzieren

�” Bei der Baumartenauswahl für die Pflanzung sollte auf wertschaffende 
Baumarten geachtet werden

�” Die Erholungsfunktion muss in der Planung beachtet werden

�” Nutzungspotentiale sollen vor allem in Zeiten guter Holzpreise 
ausgeschöpft werden

�” Ökologische Potentiale sollen als Eventualplanung in einer 
Sonderauswertung erfasst werden

Folie 2216. Januar 2025

Manfred Wittmer, André Eickmann, Forstbezirk 
Titisee-Neustadt



Schwerpunkt des Betriebs/ mögliche Zielkonflikte 

�” Der klimastabile Waldumbau hat unter Beachtung der 
Erholungsleistung und der Wirtschaftlichkeit des Gemeindewaldes 
äußerste Priorität bei der Forsteinrichtungserneuerung 2026.

�” Zielkonflikte:

�” Kostenintensive Kulturen und Pflegemaßnahmen für Waldumbau

�” Hohe Wegestandards in Erholungsschwerpunkten

�” Jährlicher Überschuss mit einem positiven Betriebsergebnis

�” Ansprechende Waldbilder in Erholungsschwerpunkten

�” Rasche Nutzung von hiebsreifen Holz

Folie 2316. Januar 2025

Manfred Wittmer, André Eickmann, Forstbezirk 
Titisee-Neustadt



Folie 24

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit

16. Januar 2025

Manfred Wittmer, André Eickmann, Forstbezirk 
Titisee-Neustadt


